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Fraktionsanfrage Antwort öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss zur Kenntnis 14.06.2021  
Verbandsversammlung zur Kenntnis 25.06.2021  

 
 
Betreff: Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der Koalitionsfraktionen  

SPD und CDU zur Drucksache Nr. 14/0114  
(Video-Streaming) 

 
Antwort: 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Verwertungsrechte an den angedachten Aufzeichnungen der 

Sitzungen des öffentlichen Teils der Verbandsversammlung durch entsprechende Regelung in der 

Geschäftsordnung des Regionalverbandes Ruhr einzuschränken oder sogar auszuschließen. Von 

diesem Verfahren machen die Mitgliedskörperschaften, die eine solche Aufzeichnung bisher schon 

ermöglichen, in unterschiedlicher Art und Weise Gebrauch. Es besteht damit an entsprechender 

Stelle der Geschäftsordnung (Einschub nach § 19) folgende Regelungsmöglichkeit: 

§ 19 a Medienübertragung der Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) Sitzungen der Verbandsversammlungen (öffentlicher Teil) werden live als Medienangebot in 

Bild und Ton im Internet auf der Website www.ruhrparlament.de zur Verfügung gestellt. 

Diese Aufzeichnungen werden auch für spätere Abrufe verfügbar gemacht. 

(2) Die Verbandsversammlung kann jederzeit als Geschäftsordnungsantrag beschließen, einzelne 

Tagesordnungspunkte von der Übertragung auszuschließen. Jedes 

Verbandsversammlungsmitglied kann im Einzelfall und ohne Begründung erklären, dass 

sein/ihr Redebeitrag von einer Medienübertragung und Videoaufzeichnung ausgeschlossen 

ist bzw. wird. 
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